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Kantonale Lehrerkonferenz 1989
in llanz/Glion

~ Bindner Lehrerverein

Am 29./30. September fand in llanz die Kantonalkonferenz des Bindner
Lehrervereins (BLV) statt.

Nebst den statutarischen Geschéaften stand dabei auch die Behandlung

verschiedener Sachgeschéafte an:

Die Kreiskonferenz Suot Tasna-Ramosch hatte einen Antrag eingebracht,
der eine bessere Basis fur die Lehrerschaft forderte. So misse ein Verbot zur
Ubernahme eines politischen Amtes begriindet werden, und im weiteren
soll die Entlassung besser geregelt werden.

Auch die Kreiskonferenz Gruob beantragte eine Erganzung von Artikel 57
des Schulgesetzes, welcher die Auflésung eines Dienstverhaltnisses regelt.

Der Prasident, Heinrich Dietrich, erklarte, dass diese Antrage zusammen mit
weiteren Anliegen des BLV zuhanden der nachsten Schulgesetzrevision als

Gesamtpaket angemeldet werden.

Dem Gesuch der eidg. dipl. Turn- und Sportlehrer an den Volksschulen um
Aufnahme als Fachgruppe in den BLV, wurde ohne Gegenstimme ent-
sprochen. Die Versammlung stimmte somit auch einer entsprechenden
Statutenanderung zu.

Bei der Behandlung der Vereinsgeschafte beantragte der Vorstand u.a., den
Jahresbeitrag der Mitglieder unverandert zu belassen. Diesem Antrag wurde
zugestimmt.

Als Delegierter im Schweizer Lehrerverein (SLV) wurde Ruedi Haltiner, Se-
kundarlehrer in Cazis, gewahlt. Er tritt an die Stelle des im Amt verstorbenen
Hugo Battaglia, Rodels.

Wir weisen darauf hin, dass das ausfihrliche Protokoll im Schulblatt Nr. 3
abgedruckt wird.

Die Redaktion

39



	Bündner Lehrerverein

